
 

 

 

 

 

  
 

Informationen aus dem  

Gemeinderat  
 

Infoanlass Tagesstrukturen 

Der Gemeinderat informiert am Mittwoch, 

27. März 2019, über die Tagesstrukturen 

und die Kinderbetreuung ab Sommer 2019. 

Der Infoanlass findet um 20.00 Uhr im Saal 

des Weissen Windes statt. 

 

Hat das Postauto nicht auf den Zug 

gewartet? 

In letzter Zeit kam es vermehrt vor, dass 

Postautokurse nach Freienwil Verspätungen 

von Schnellzügen aus Zürich nicht 

abwarteten. Die Gemeinde setzt sich für 

eine kundenfreundlichere Regelung ein und 

steht in Kontakt mit Postauto Nordschweiz. 

Wir bitten Sie, alle solchen Vorkommnisse 

ausserhalb der Stosszeiten (d.h. von 8.00 -

17.00 Uhr, abends und am Wochenende) 

mit Angabe von Datum, Abfahrtszeit und 

Reiseziel per Mail zu melden an: 

nordschweiz@postauto.ch 

 

Mitwirkungsverfahren – Teiländerung 

Allgemeine Nutzungsplanung § 9a 

Abs. 6 BNO – Fristverlängerung der 

bedingten Spezialzone Bücklihof 

Am 19. Juni 2013 hat die Gemeindever-

sammlung Freienwil die Teiländerung des 

Bauzonenplanes "Bücklihof" sowie der Bau- 

und Nutzungsordnung "§ 9a BNO / 

Spezialzone Bücklihof" beschlossen. Am 25. 

September 2013 wurde diese Teiländerung 

der Nutzungsplanung mit der Genehmigung 

durch den Regierungsrat rechtskräftig. 

Gemäss der von der Gemeindeversamm-

lung und dem Regierungsrat bewilligten Bau- 

und Nutzungsordnung "§ 9a Abs. 6 BNO / 

Spezialzone Bücklihof" müssen wesentliche 

Teile der als zonenkonform geltenden 

Nutzungen innerhalb der Spezialzone 

"Bücklihof" innert 7 Jahren ab Rechtskraft, 

also bis am 25. September 2020, realisiert 

werden. 

Es zeichnet sich ab, dass mit dem aktuellen 

Beschwerdeverfahren gegen den 

 

Gestaltungsplan "Bücklihof 2017", 

dem anschliessenden Baubewilligungs-

verfahren mit wiederum zu erwar-

tenden Einwendungen und Beschwer-

den sowie der anschliessenden 

Vorbereitung der Bauarbeiten eine 

Realisierung wesentlicher Teile bis am 

25. September 2020 gar nicht möglich 

wird. 

Die IG Bücklihof beantragt aus 

diesem Grund den § 9a Abs. 6 wie 

folgt zu ändern: 

 

Wird die Nutzung innerhalb der als 

bedingte Spezialzone Bücklihof bezeich-

neten Fläche nicht zu wesentlichen 

Teilen innerhalb von 7 Jahren ab 

Rechtskraft bis am 25. September 2025 

realisiert, so fällt die Einzonung dahin 

und es gelten automatisch die Bestim-

mungen der Landwirtschaftszone. 

Bauten und Anlagen, welche über die 

Bestimmungen der Landwirtschaftszone 

hinausgehen, müssen nach ihrer 

betrieblichen Aufgabe zurückgebaut 

werden. 
 

Die Fristverlängerung soll dazu 

dienen, dass das Projekt durch die 

ordentlichen Verfahrensschritte und 

Rechtsinstanzen des Gestaltungsplans 

und des Baubewilligungsverfahrens 

ordentlich abgehandelt und nötigen-

falls bereinigt werden kann und nicht 

bereits durch die parallel ablaufende 

Frist, verunmöglicht wird. So sollte 

gewährleistet sein, dass einerseits die 

Anliegen der Beschwerdeführer 

durch die Rechtsinstanzen beurteilt 

werden können und andererseits die 

IG Bücklihof eine absehbare Frist 

erhält, um das Vorhaben realisieren 

zu können. 

 

Die beantragte Fristverlängerung im 

laufenden Verfahren gilt als Teilände-

rung der kommunalen Nutzungspla-

nung und muss dementsprechend alle  
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erforderlichen Schritte durchlaufen, also 

Mitwirkungsverfahren, kantonale 

Vorprüfung, öffentliche Auflage mit 

Möglichkeit zur Einwendung, Beschluss 

Gemeindeversammlung, Publikation mit 

Beschwerdemöglichkeiten, Genehmigungs-

verfahren Regierungsrat usw. 

 

Die Entwürfe zur Teiländerung BNO, § 9a 

Abs. 6 BNO – Bücklihof liegen vom 

15. März 2019 bis 15. April 2019 während 

den ordentlichen Bürozeiten auf der 

Gemeindekanzlei auf.  

Die vollständigen Unterlagen können auch 

auf der Homepage unter www.freienwil.ch 

 Verwaltung  Verwaltungsbereiche  

Bau und Planung  Teiländerung § 9a Abs. 

6 BNO - Fristverlängerung der bedingten 

Spezialzone Bücklihof, eingesehen werden. 

 

Hinweise und Vorschläge zur konkreten 

Teiländerung (§ 9a Abs. 6) gemäss den 

Entwürfen können im Mitwirkungsverfahren 

von jeder interessierten Person innert der 

Auflagefrist schriftlich beim Gemeinderat, 

Schulstrasse 2, 5423 Freienwil, eingereicht 

werden und sind ausdrücklich als solche zu 

bezeichnen (§ 3 BauG). 

 

Die öffentliche Auflage mit Einwendungs-

möglichkeiten wird nach Abschluss des 

Mitwirkungsverfahrens durchgeführt. 

 

Informationen aus der 

Gemeindeverwaltung 
 

Clever und fair süssen mit Birnel von 

der Winterhilfe 

Es muss nicht immer Zucker sein. Birnel 

schmeckt kalt und warm, ist ein reines 

Schweizer Naturprodukt und trägt zum 

Erhalt der Hochstammbäume bei. 

 

 

 

 

Frau Ruth Keller, Dorfstrasse 28, 

Freienwil, 056 222 01 54, vertreibt 

das mit der Bio-Knospe zertifizierte 

schmackhafte Birnel in verschiedenen 

Dosiermengen. Mit dem Kauf des 

Birnel von Ruth Keller, unterstützen 

Sie zudem die Winterhilfe  im 

Dienste bedürftiger Menschen in 

unserem Land. 

 

Informationen aus den 

Vereinen 
 

Tolles Ferien-Programm bei den 

Tagesstrukturen in Ehrendingen 

Das Team der Tagesstrukturen 

Ehrendingen hat für die Frühlingsferi-

en ein lässiges Ferienprogramm für 

alle Kinder ab dem Kindergartenalter 

aus der Region zusammengestellt. In 

der ersten Ferienwoche findet 

wiederum ein Fussballcamp statt. Für 

die weniger Fussball verrückten 

Kinder gibt es ein Alternativpro-

gramm mit verschiedenen Attraktio-

nen wie Waldtag, Museumsbesuch, 

Gartengestaltung, Eiersuchen und und 

und. Auch in der zweiten Ferienwo-

che hat das Team der Tagesstruktu-

ren Ehrendingen spannende Ausflüge 

geplant. Nähere Infos und die Preise 

können telefonisch unter  

056 246 12 12 oder per Mail  

leitung@tagesstrukturen-

ehrendingen.ch 

angefragt oder auf der Webseite 

unter  

www.tagesstrukturen-ehrendingen.ch 

eingesehen werden. Der Anmelde-

schluss ist der 29.03.2019. Das Team 

der Tagesstrukturen Ehrendingen 

freut sich auf viele Anmeldungen. 

 

 

 

 

 

https://www.tagesstrukturen-ehrendingen.ch/index.php


 
 

Datum Zeit Art des Anlasses Ort Verein/Institution 

15.03. 19.30 Generalversammlung Weisser Wind, Freienwil Landfrauenverein Freienwil 

15.03. 19.30 Abendgottesdienst  Ref. Kirche Ehrendingen Ref. Kirche 

16.03. 08.00-12.00 Heckenpflege Altes Milchlokal Naturschutzverein Freienwil 

16.03. 09.30-11.30 1. Training Schützenhaus Freienwil FSV Freier Schiessverein Freienwil 

16.03. 09.00-15.30 Babysitter Kurs für Jugendliche Pfarreizentrum Lengnau Frauenverein Lengnau-Freienwil 

20.03. 14.00-16.00 Frühlingsbörse mit Kaffeestube Pfarreizentrum Lengnau Frauenverein Lengnau-Freienwil 

20.03. 19.30-21.00 Beckenboden Training  Freienwilerstrasse 1, Lengnau Frauenverein Lengnau-Freienwil 

20.03. 19.30 Generalversammlung Weisser Wind, Saal Genossenschaft Weisser Wind 

22.03. 18.30 Generalversammlung Weisser Wind Verein Freienwil an die Badenfahrt 

23.03. 08.00-17.00 Fussball Hallenturnier  Mehrzweckhalle Freienwil FC Freienwil 

24.03. 14.00 Stubete Weisser Wind, Saal  Verein Kultur im Saal 

26.03. 10.00 Ökum. Chinder-Chile & Kolibri-Treff Ref. Kirche Ehrendingen 

Ref. Teilkirchgemeinde Ehrendin-

gen-Freienwil und kath. Kirchge-

meinde Lengnau-Freienwil 

Allgemeine Informationen zu Schlüsselprojekten 

Gestaltungsplan "Mitte" 

Der Gemeinderat hat den Gestaltungsplan beschlossen. Die Einwendungsentscheide wur-

den versendet und die Beschwerdefrist ist abgelaufen. Gegen die Einwendungsentscheide 

ging eine Beschwerde ein. Der Gestaltungsplan wurde dem Departement Bau, Verkehr 

und Umwelt, Abteilung Raumentwicklung, Aarau, zur Einleitung des Genehmigungsverfah-

rens übermittelt. Dieser befasst sich nun mit dem Gestaltungsplan und der eingereichten 

Beschwerde. 

Gestaltungsplan Bücklihof 

Der Gemeinderat hat den Gestaltungsplan beschlossen. Die Einwendungsentscheide wur-

den versendet und die Beschwerdefrist ist abgelaufen. Gegen die Einwendungsentscheide 

gingen vier Beschwerden ein. Der Gestaltungsplan wurde dem Departement Bau, Verkehr 

und Umwelt, Abteilung Raumentwicklung, Aarau, zur Einleitung des Genehmigungsverfah-

rens übermittelt. Dieser befasst sich nun mit dem Gestaltungsplan und den eingereichten 

Beschwerden. 

Parallel zum Genehmigungsverfahren des Gastaltungsplans Bücklihof hat die IG Bücklihof 

eine Teiländerung der Allgemeinen Nutzungsplanung § 9a Abs. 6 BNO – Spezialzone 

Bücklihof – beantragt (Inhalt siehe Titelseite). Das Mitwirkungsverfahren findet vom 15. 

März 2019 bis 15. April 2019 statt. Nach dem Mitwirkungsverfahren erfolgt die öffentliche 

Auflage mit Einwendungsmöglichkeiten.  

Asylstrategie  

Die administrativen Grundlagen für die Umsetzung der neuen Asylstrategie sollen bis Ende 

April vorliegen. Bis dann informiert der Kanton auch über die neue Zuweisungspraxis und 

die revidierte Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge (vorläufig Aufgenommene). 

BNO-Revision 

Als erste Stufe der BNO-Revision wird 2019 ein räumliches Entwicklungsleitbild (REL) für 

Freienwil erarbeitet. Ende März informiert der Gemeinderat über die Auftragsvergabe und 

die Zusammensetzung der Spurgruppe für das REL. 

Sanierung Kirchweg Die Bauarbeiten dauern weiterhin wie geplant bis April 2019. 

Swisscom Antenne 
Ein Teil der vorevaluierten Standorte wird einer vertieften Prüfung unterzogen. Gleichzei-

tig werden die Grundeigentümer kontaktiert. 


